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3. Person abgefaßt, auf Willibrord selbst zurückgeht, macht eine For-
mulierung wie quamvis indignus wahrscheinlich; auch in dei nomine
agens annum usw. hat einen autobiographischen Klang. Von der ur-
sprünglichen Schrift ist wenig zu sehen, da sie später übergangen wor-
den ist, wahrscheinlich zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert.
Das hat Carl Nordenfalk zu der Behauptung veranlaßt, der Eintrag auf
fol. 39v sei gar nicht von einer insularen Hand geschrieben und woan-
dersher auf diese Seite kopiert worden36. Außerdem nahm er daran
Anstoß, daß die Notiz in der Nähe des Tags steht, an dem Willibrord
gestorben ist (7. November). Er fragte rhetorisch: „How could the
writer foresee years in advance in which month he was actually going
to die?” Von einem Autograph könne daher nicht die Rede sein37.

Die Argumentation verkennt ganz und gar die Sachlage. Der Ein-
trag befindet sich da, wo er steht, natürlich nicht deshalb, weil Willi-
brord seinen Todestag vorausgesehen hat, sondern weil er am 21.
(oder 22.) November zum Bischof geweiht worden ist, was ja auch ei-
ne andere Hand unter diesem Datum auf derselben Seite im Kalender
vermerkt hat: ordinatio domni nostri Clementis38. Die eigene Bi-
schofsweihe war offensichtlich der Anstoß zu der autobiographischen
Notiz gewesen. Daß diese aus einer anderen Quelle übernommen
worden sei, ist kaum zu begründen; man würde, wenn das der Fall ge-
wesen wäre, ein Verweiszeichen erwarten, welches den Eintrag direkt
mit dem Weihetag verknüpft hätte. Im übrigen kann man trotz der
entstellenden Nachzeichnung sehr wohl noch erkennen, daß die ur-
sprüngliche Schrift angelsächsisch gewesen ist. Dafür spricht eine
ganze Reihe von Symptomen: das hochragende e, die Ligaturen von e
mit m, p, r und x, das z-förmige g, das breite, harte f, das längliche,
leicht gekrümmte n von In am Anfang usw.
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